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Gesetz zur Zustimmung zum Zweiundzwanzigsten Staatsvertrag zur Änderung rund-
funkrechtlicher Staatsverträge (Zweiundzwanzigster Rundfunkänderungsstaatsver-
trag) und zur Änderung weiterer Gesetze (17. Rundfunkänderungsgesetz) 
 
 
 
 
 
 
 
Berichterstatter  Abgeordneter Oliver Keymis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/4220, wird in der Fassung der Be-
schlüsse des Ausschusses angenommen.  
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung   Beschlüsse des Ausschusses 

 
Gesetz zur Zustimmung zum Zweiund-

zwanzigsten Staatsvertrag zur Änderung 
rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(Zweiundzwanzigster Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag) und zur Änderung 

weiterer Gesetze  
(17. Rundfunkänderungsgesetz) 

 

 Gesetz zur Zustimmung zum Zweiund-
zwanzigsten Staatsvertrag zur Änderung 

rundfunkrechtlicher Staatsverträge 
(Zweiundzwanzigster Rundfunkände-

rungsstaatsvertrag) und zur Änderung 
weiterer Gesetze  

(17. Rundfunkänderungsgesetz) 
 

Artikel 1 
Zustimmung zum Zweiundzwanzigsten 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
 
Dem in der Zeit vom 15. Oktober 2018 bis 
26. Oktober 2018 unterzeichneten Zweiund-
zwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsver-
trag zwischen den Ländern der Bundesre-
publik Deutschland, der als Anlage diesem 
Gesetz beigefügt ist, wird zugestimmt. 
 

 Artikel 1 
Zustimmung zum Zweiundzwanzigsten 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
 
Unverändert  

Artikel 2 
Änderung des WDR-Gesetzes 

 
Das WDR-Gesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. April 1998  
(GV. NRW. S. 265), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 8. Mai 2018  
(GV. NRW. S. 214) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
 

 Artikel 2 
Änderung des WDR-Gesetzes 

 
Das WDR-Gesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. April 1998  
(GV. NRW. S. 265), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 8. Mai 2018  
(GV. NRW. S. 214) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

 
  1. - neu -  

In der Inhaltsübersicht wird die Angabe 
zu § 57a wie folgt gefasst: 
 
„§ 57a Übergangsregelung zur Neu-

konstituierung des Rund-
funkrates und des Verwal-
tungsrates sowie zur Unverein-
barkeit von Ämtern und Tätig-
keiten“.‘ 

 
1. § 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  
 

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 „Der WDR bietet Telemedien-

angebote nach Maßgabe der 
§§ 11d bis 11f RStV an.“ 

 2. - bisher 1. -  
 unverändert  
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bb) In Satz 3 wird das Wort „Tele-
medien“ durch das Wort „Tele-
medienangeboten“ ersetzt.  

 
b) In Absatz 8 Satz 3 wird das Wort 

„Rundfunkstaatsvertrag“ durch die 
Wörter „RStV bleiben“ ersetzt.  

 

  

c) In Absatz 13 wird das Wort „Tele-
medien“ durch das Wort „Telemedi-
enangeboten“ ersetzt. 

 

  

2. § 4a Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben. 
 

 3. - bisher 2. -  
 unverändert  
 

3. § 6 a Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Die für den öffentlich-rechtlichen Rund-

funk geltenden Bestimmungen des 
RStV über Werbegrundsätze, Kenn-
zeichnungspflichten, Einfügung von 
Werbung und Teleshopping, Dauer der 
Werbung, Sponsoring, Gewinnspiele 
und Produktplatzierung finden Anwen-
dung.“ 

 

 4. - bisher 3. -  
 unverändert  

4. In § 13 Absatz 4 Nummer 2 werden 
nach dem Wort „stehen“ die Wörter  
„oder Gesellschafter oder Organmit-
glied eines solchen Unternehmens sind“ 
eingefügt.  

 

 5. - bisher 4. -  
 In § 13 Absatz 4 Nummer 2 werden 

nach dem Wort „stehen“ die Wörter  
„oder Gesellschafter oder Organmit-
glied eines solchen Unternehmens sind; 
dies gilt nicht für vom WDR entsandte 
Mitglieder von Aufsichtsorganen oder 
Gremien eines Unternehmens nach 
§ 45 oder eines mit diesem verbunde-
nen Unternehmens (§ 15 Aktiengesetz)“ 
eingefügt.  

 
5. In § 16 Absatz 2 Satz 2 wird die Num-

mer 12 aufgehoben und die Nummer 13 
wird die Nummer 12.  

 

 6. - bisher 5. -  
 § 16 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt ge-

ändert: 
 

a) In Nummer 4 wird das Wort „Wahl“ 
durch die Wörter „Beschlüsse zur 
Berufung“ ersetzt. 

 
b) Die Nummer 12 wird aufgehoben 

und die Nummer 13 wird die Num-
mer 12. 
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6. § 17 Absatz 4 Satz 4 wird durch die fol-
genden Sätze ersetzt:  

 
 „Der oder die Vorsitzende des Rund-

funkrats und seine oder ihre Stellvertre-
tung bilden das Präsidium. Soweit die 
Sitzungen und Beschlüsse des Rund-
funkrats nicht gemäß Absatz 1 Satz 1 
durch Ausschüsse vorbereitet werden, 
können sie durch das Präsidium vorbe-
reitet werden. Das Präsidium, die Vor-
sitzenden der Ausschüsse sowie deren 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter bil-
den das erweiterte Präsidium. Diesem 
kann durch Beschluss des Rund-
funkrats die Vorbereitung von Wahlen 
übertragen werden. Näheres kann 
durch die Satzung geregelt werden.“ 

 

 7. - bisher 6. -  
 unverändert  

  8. - neu -  
 In § 18 Absatz 7 Satz 4 werden die Wör-

ter „meisten Stimmen erhält“ durch die 
Wörter „Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen auf sich vereinigt“ ersetzt. 

 
7. § 20 wird wie folgt geändert:  

 
 
a) Die Absätze 2 und 3 werden wie 

folgt gefasst:  
 

„(2) Sieben sachverständige Mit-
glieder werden vom Rundfunkrat 
gewählt. Maßgeblich für ihre Aus-
wahl ist die Sachkunde in den Auf-
gabenbereichen des Verwaltungs-
rats. Die sachverständigen Mitglie-
der müssen insgesamt Erfahrun-
gen auf dem Gebiet der Medienwirt-
schaft, der Wirtschaftswissenschaf-
ten, der Wirtschaftsprüfung, der 
Personalwirtschaft, der Informa-
tions- oder Rundfunktechnologie 
sowie des Rechts aufweisen, nach-
gewiesen jeweils durch eine min-
destens fünfjährige Berufserfah-
rung in dem jeweiligen Bereich. Un-
ter den Mitgliedern muss eines über 
das Wirtschaftsprüferexamen und 
ein weiteres über die Befähigung 
zum Richteramt verfügen. Dabei 
sollen mindestens drei Frauen und 
drei Männer gewählt werden.  

 9. - bisher 7.  
 § 20 wird wie folgt geändert:  

 
a) Die Absätze 2 und 3 werden wie 

folgt gefasst:  
 

„(2) Sieben sachverständige Mit-
glieder werden vom Rundfunkrat 
gewählt. Maßgeblich für ihre Aus-
wahl ist die Sachkunde in den Auf-
gabenbereichen des Verwaltungs-
rats. Die sachverständigen Mitglie-
der müssen insgesamt Erfahrun-
gen auf dem Gebiet der Medienwirt-
schaft, der Wirtschaftswissenschaf-
ten, der Wirtschaftsprüfung, der 
Personalwirtschaft, der Informa-
tions- oder Rundfunktechnologie 
sowie des Rechts aufweisen, nach-
gewiesen jeweils durch eine min-
destens fünfjährige Berufserfah-
rung in dem jeweiligen Bereich. Un-
ter den Mitgliedern muss eines über 
das Wirtschaftsprüferexamen und 
ein weiteres über die Befähigung 
zum Richteramt verfügen. Dabei 
sollen mindestens drei Frauen und 
drei Männer gewählt werden.  
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(3) Der Rundfunkrat schreibt die 
Wahl gemäß Absatz 2 spätestens 
vier Monate vor Ablauf der jeweili-
gen Amtsperiode des Verwaltungs-
rats im Online-Angebot des WDR 
aus. Dabei gibt er das Bewerbungs-
verfahren und die Bewerbungsfrist 
bekannt, die vier Wochen nicht un-
terschreiten soll. Während der Be-
werbungsfrist kann zudem jedes 
Rundfunkratsmitglied Kandidaten 
vorschlagen, wobei konkret darzu-
legen ist, inwiefern diese jeweils 
über ausreichende Sachkunde in 
Aufgabenbereichen des Verwal-
tungsrats verfügen. Es dürfen nur 
Personen gewählt werden, die in-
nerhalb der Bewerbungsfrist eine 
Bewerbung eingereicht haben oder 
innerhalb der Bewerbungsfrist von 
einem Rundfunkratsmitglied vorge-
schlagen worden sind.“ 

 

 
(3) Der Rundfunkrat schreibt die 
Wahl gemäß Absatz 2 spätestens 
vier Monate vor Ablauf der jeweili-
gen Amtsperiode des Verwaltungs-
rats im Online-Angebot des WDR 
aus. Dabei gibt er das Bewerbungs-
verfahren und die Bewerbungsfrist 
bekannt, die vier Wochen nicht un-
terschreiten soll. Während der Be-
werbungsfrist kann zudem jedes 
Rundfunkratsmitglied Kandidatin-
nen und Kandidaten vorschlagen, 
wobei konkret darzulegen ist, inwie-
fern diese jeweils über ausrei-
chende Sachkunde in Aufgabenbe-
reichen des Verwaltungsrats verfü-
gen. Es dürfen nur Personen ge-
wählt werden, die innerhalb der Be-
werbungsfrist eine Bewerbung ein-
gereicht haben oder innerhalb der 
Bewerbungsfrist von einem Rund-
funkratsmitglied vorgeschlagen 
worden sind.“ 

 
b) In Absatz 7 werden die Sätze 2 

bis 4 durch den folgenden Satz er-
setzt:  

 
 „Für das Verfahren gelten die vor-

stehenden Vorschriften mit der 
Maßgabe, dass die Ausschreibung 
unverzüglich nach dem Ausschei-
den erfolgen muss.“ 

 b) unverändert  

8. § 21 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 2 Nummer 8 wird wie folgt 

gefasst:  
 

„8. nimmt gegenüber dem Rund-
funkrat Stellung zu Beteiligun-
gen nach § 16 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 12,“. 

 

 10. - bisher 8. -  
 unverändert  

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aaa) In Nummer 4 werden 
die Wörter „, insbeson-
dere die Verwendung 
des Jahresergebnisses 
oder Veränderung des 
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Eigenkapitals und Auf-
nahme von Krediten“ 
durch die Wörter „ so-
wie der Verzicht auf 
Ausschüttungen“ er-
setzt.  

 
bbb) In Nummer 5 wird das 

Wort „Gesamtaufwand“ 
durch das Wort „Ge-
samtwert“ ersetzt.  

 
bb) In Satz 2 werden die Wörter 

„Der Betrag nach Satz 1 Nr. 9 
kann“ durch die Wörter „Die 
Beträge nach Satz 1 Nummer 
5 und 9 können“ ersetzt.  

 
c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  

 
aa) Das Wort „Gesamtaufwand“ 

wird jeweils durch das Wort 
„Gesamtwert“ ersetzt. 

 
bb) Folgender Satz wird angefügt:  
 

„Absatz 3 Satz 2 gilt entspre-
chend.“ 

 

  

9. § 25 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:  
 
„Der Verwaltungsrat soll vorab über die 
Vorschläge und die Vertragsvorstellun-
gen der Kandidatin oder des Kandida-
ten informiert werden.“ 

 

 11. - bisher 9. -  
 unverändert  

10. § 45 wird wie folgt geändert:  
 

a) Absatz 1 Satz 4 wird aufgehoben. 
 

 12. - bisher 10. -  
 unverändert  

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  
 

aa) In Satz 2 werden die Wörter 
„auf Grundlage eines gemein-
samen Vorschlags des Rund-
funkrats und des Verwal-
tungsrats“ gestrichen. 

 
bb) In Satz 6 wird das Wort „mit“ 

durch die Wörter „spätestens 
drei Monate nach“ ersetzt.   
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  13. - neu -  
§ 57a wird wie folgt geändert: 
 
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 
 „§ 57a Übergangsregelung zur Neu-

konstituierung des Rundfunkrates 
und des Verwaltungsrates sowie zur 
Unvereinbarkeit von Ämtern und Tä-
tigkeiten“. 

 
b) Nach Absatz 4 wird folgender Ab-

satz 5 eingefügt: 
 
 „(5) Auf Mitgliedschaften im Rund-

funk- und Verwaltungsrat, die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes bereits bestehen, gilt für 
die laufende Amtsperiode § 13 Ab-
satz 4 Nummer 2 in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. April 
1998, das zuletzt durch Gesetz vom 
8. Mai 2018 (GV. NRW. S. 214) ge-
ändert worden ist.“ 

 
Artikel 3 

Änderung des Landesmediengesetzes 
Nordrhein-Westfalen 

 
Das Landesmediengesetz Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 334), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Mai 
2018 (GV. NRW. S. 214) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
 

 Artikel 3 
Änderung des Landesmediengesetzes 

Nordrhein-Westfalen 
 
Das Landesmediengesetz Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 334), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Mai 
2018 (GV. NRW. S. 214) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

 
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe 

zu § 41 wie folgt gefasst: 
 

 „§ 41 (weggefallen)“. 
 

 1. unverändert  

2. § 14 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  
 

„(2) Bestehen keine ausreichenden 
Übertragungskapazitäten für alle 
Programmveranstalter, die die Vo-
raussetzungen nach § 13 erfüllen, 
wirkt die LfM auf eine Verständi-
gung zwischen den Antragstellen-
den hin. Kommt eine Verständi-
gung zustande, legt sie diese ihrer 

 2. § 14 wird wie folgt geändert: 
 

a) unverändert  
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Entscheidung über die Aufteilung 
der Übertragungskapazitäten zu-
grunde, wenn nach den vorgeleg-
ten Unterlagen erwartet werden 
kann, dass in der Gesamtheit der 
Angebote die Meinungsvielfalt in 
den Programmen und die Vielfalt 
der Programmanbieter auch unter 
Beachtung der Priorisierung in § 14 
Absatz 1 Satz 2 zum Ausdruck 
kommt. Im Übrigen trifft die LfM 
eine Vorrangentscheidung. Dabei 
berücksichtigt die LfM die Mei-
nungsvielfalt in den Programmen 
(Programmvielfalt) und die Vielfalt 
der Programmanbieter (Anbieter-
vielfalt). Sie trägt dabei auch dem 
Gedanken der Anreizregulierung 
Rechnung. Das Nähere hierzu re-
gelt die LfM durch Satzung.“ 

 
b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

 
„(5) Bei der Zuweisung regionaler 
digitaler terrestrischer Übertra-
gungskapazitäten sind im Rahmen 
der Vorrangentscheidung insbe-
sondere folgende Gesichtspunkte 
zu berücksichtigen:  
 
 
 
1. eine flächendeckende landes-

weite Verbreitung, 
 
2. Anteile lokaler, regionaler oder 

landesweiter journalistischer 
Inhalte.“ 

 

 b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(5) Bei der Zuweisung regionaler 

digitaler terrestrischer Übertra-
gungskapazitäten berücksichtigt 
die LfM im Rahmen ihrer Vorrang-
entscheidung neben den Maßga-
ben des Absatzes 2 Satz 4 auch 
den jeweiligen Beitrag des Ange-
bots 

 
1. zur Versorgung mit lokalen, regio-

nalen oder landesweiten journalisti-
schen Inhalten und 

2. zu einer landesweit möglichst flä-
chendeckenden Abdeckung mit An-
geboten.“ 

 
c) In Absatz 8 Satz 2 wird das Wort 

„gilt“ durch die Wörter „gelten Ab-
satz 5 sowie“ ersetzt.  

 

 c) unverändert  

3. § 39a Satz 2 wird aufgehoben.  
 

 3. unverändert  

4. In § 40b Absatz 1 Satz 1 wird die An-
gabe „72 Abs. 4“ durch die Angabe „40a 
Absatz 4“ ersetzt.  

 

 4. unverändert  

5. § 41 wird aufgehoben.  
 
 
 

 5. unverändert  
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6. Nach § 42 Absatz 2 Satz 1 wird folgen-
der Satz eingefügt:  

 
„Wird die Beschwerde in Textform ein-
gelegt, so genügt für die Entscheidung 
auch die Textform.“ 

 

 6. unverändert  

7. § 54 wird wie folgt geändert:  
 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den 
Wörtern „Verbreitungsgebiet für“ 
die Wörter „analog terrestrisch ver-
breitete“ eingefügt.  

 

 7. unverändert  

b) In Absatz 2 Satz 3 werden nach 
dem Wort „flächendeckenden“ die 
Wörter „analog terrestrisch verbrei-
teten“ eingefügt. 

 

  

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(4) Die zusätzliche Verbreitung der 

lokalen Hörfunkprogramme auf di-
gitalem terrestrischen sowie auf ei-
nem anderen Übertragungsweg 
über die nach Absatz 1 festgelegten 
Verbreitungsgebiete hinaus, ist 
nicht ausgeschlossen.“ 

 

  

8. § 55 Absatz 2 Satz 3 wird aufgehoben.  
 

 8. unverändert  

9. § 64 Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:  
 
„Der LfM ist die ordnungsgemäße Be-
stimmung beziehungsweise Wahl der 
Mitglieder der Veranstaltergemeinschaft 
unverzüglich anzuzeigen.“ 

 

 9. unverändert  

10. Dem § 87 wird folgender Satz angefügt:  
 
„Ein Insolvenzverfahren über das Ver-
mögen der LfM ist unzulässig.“ 

 

 10. unverändert  

11. § 88 wird wie folgt geändert:  
 

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz 
angefügt:  

 
„Im Übrigen soll die LfM die Öffent-
lichkeit über ihre Arbeit und deren 

 11. unverändert  
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Ergebnisse in geeigneter Form in-
formieren.“ 

 
b) Nach Absatz 3 Satz 3 wird folgen-

der Satz eingefügt:  
 
„Zuständige Stelle nach § 123 Ab-
satz 2 Satz 3 des Telekommunika-
tionsgesetzes vom 22. Juni 2004 
(BGBl. I S. 1190), das zuletzt durch 
Artikel 10 Absatz 12 des Gesetzes 
vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I 
S. 3618) geändert worden ist, ist in-
soweit die LfM.“ 

 

  

c) Absatz 4 Satz 2 wird aufgehoben.  
 

  

d) In Absatz 13 Satz 2 werden die 
Wörter „mindestens einmal jährlich“ 
durch das Wort „regelmäßig“ er-
setzt.  

 

  

e) Absatz 15 wird aufgehoben.  
 

  

12. § 94 Absatz 2 Nummer 7 wird wie folgt 
gefasst:  
 
„7. Erstellung, Überprüfung und Fort-

schreibung des Gleichstellungs-
plans nach § 5 des Landesgleich-
stellungsgesetzes vom 9. Novem-
ber 1999 (GV. NRW. 1999 S. 590), 
das zuletzt durch Artikel 16 des Ge-
setzes vom 23. Januar 2018 (GV. 
NRW. S. 90) geändert worden ist.“ 

 

 12. unverändert  

13. § 96 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  
 
a) In Satz 1 wird das Wort „sechs“ 

durch das Wort „fünf“ ersetzt.  
 
b) Der folgende Satz wird angefügt:  

 
„Jede Person darf in insgesamt 
höchstens drei Amtsperioden Mit-
glied oder stellvertretendes Mitglied 
der Medienkommission sein.“ 

 
 
 
 
 
 

 13. unverändert  
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14. § 97 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  
 
„(2) Die oder der amtierende Vorsit-
zende der Medienkommission stellt zu 
Beginn der Amtsperiode für die nach 
§ 93 Absatz 3 und 4 entsandten Mitglie-
der die nach den Satzungen, Statuten 
oder vergleichbaren Regelungen der 
entsendungsberechtigten Stellen ord-
nungsgemäße Entsendung fest und gibt 
die Feststellungen der Medienkommis-
sion bekannt. Die gemäß § 93 Absatz 3 
und 4 entsendenden Stellen haben alle 
Angaben zu machen, die zur Nachprü-
fung der Voraussetzungen des § 91 Ab-
satz 1 erforderlich sind. Weitere Einzel-
heiten des Verfahrens über die Entsen-
dung werden in einer Satzung geregelt, 
die insoweit der Genehmigung der für 
die Rechtsaufsicht zuständigen Be-
hörde bedarf.“ 

 

 14. unverändert  

15. In § 100 Absatz 3 Satz 3 wird die An-
gabe „§ 20 ÜBesG NRW“ durch die 
Wörter „§§ 22 und 42 des Landesbesol-
dungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310, ber. S. 642), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. 
Juli 2018 (GV. NRW. S. 400) geändert 
worden ist“ ersetzt.  

 

 15. unverändert  

16. § 118 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  
 
 „(1) Stellt die LfM einen Rechtsverstoß 

fest, trifft sie nach Anhörung des Ver-
pflichteten die erforderlichen Maßnah-
men. Maßnahmen sind insbesondere 
Beanstandung und Untersagung.“ 

 

 16. unverändert  

17. § 127 wird wie folgt gefasst:  
 

„§ 127 
Übergangsregelung zur Neukonsti-

tuierung der Medienkommission 
 
(1) Die bis zum 26. Februar 2021 lau-
fende Amtszeit der Medienkommission 
gemäß § 96 wird bis zum 1. Dezember 
2021 verlängert. Für die bis zum Zu-
sammentritt der neuen Medienkommis-
sion nach Satz 1 amtierende Medien-
kommission, findet § 96 Absatz 1 in der 
Fassung des Gesetzes vom 2. Juli 2002 

 17. unverändert  
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(GV. NRW. S. 334), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Mai 2018 
(GV. NRW. S. 214) geändert worden ist, 
weiterhin Anwendung.  
 
(2) Alle Mitgliedschaften in der Medien-
kommission, die bis zu der ersten Neu-
konstituierung der Medienkommission, 
die auf die in Absatz 1 Satz 1 genannte 
Amtszeit folgt, bestanden, gelten bei der 
Berechnung der Zahl der Amtsperioden 
nach § 96 Absatz 1 als eine Amtsperi-
ode.“ 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 
2 am Tag nach der Verkündung in Kraft. Ar-
tikel 2 Nummer 7 tritt am 1. März 2019 in 
Kraft.  
 

 Artikel 4 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 
2 am Tag nach der Verkündung in Kraft. Ar-
tikel 2 Nummer 9 tritt am 1. März 2019 in 
Kraft.  
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Anlage zu Artikel 1 
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Bericht 
 
 
 
A Allgemeines 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung „Gesetz zur Zustimmung zum Zweiundzwan-
zigsten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Zweiundzwan-
zigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag) und zur Änderung weiterer Gesetze 
(17. Rundfunkänderungsgesetz)“ - Drucksache 17/4220 - wurde am 28. November 2018 
vom Plenum an den Ausschuss für Kultur und Medien - federführend - sowie zur Mitberatung 
an den Hauptausschuss überwiesen. 
 
Mit dem Gesetzentwurf beabsichtigt die Landesregierung die Anpassung des Telemedienauf-
trags der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Gestalt einer zeitgemäßen Überarbeitung 
und zukunftsfähigen Ausgestaltung im Sinne des technologischen Fortschritts des Internets 
und dessen erheblich gesteigerter Verfügbarkeit und der zunehmenden Digitalisierung der Me-
dien. 
 
Weiterhin sollen die Vorgaben zur Neubesetzung des WDR-Verwaltungsrats entbürokratisiert 
werden, indem auf detaillierte formale Vorgaben für einzelne Positionen weitgehend verzichtet 
wird. Stattdessen würden klare fachliche Anforderungen für die Gesamtheit der gewählten Mit-
glieder etabliert. Zugleich würden eine hohe Qualifikation des Verwaltungsrats sichergestellt 
und die Praktikabilität und Verständlichkeit einiger Normen im WDR-Gesetz verbessert. 
 
Zum Zwecke der Entbürokratisierung und Verbesserung der Verständlichkeit des Landesme-
diengesetzes NRW seien impraktikable Regelungen zu streichen und durch zeitgemäße Re-
gelungen zu ersetzen. Die Änderungen würden flexiblere Handlungsspielräume für die Lan-
desanstalt für Medien schaffen und seien einer flächendeckenden Versorgung mit vielfältigen 
Hörfunkangeboten auch über DAB+ dienlich. Vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesver-
fassungsgerichts vom 25. März 2015 („ZDF-Urteil“) werde eine Amtszeitbegrenzung für die 
Mitglieder der Medienkommission eingeführt.  
 
 
 
B Beratungsverfahren und Abstimmungen des mitberatenden Ausschusses 
 
Der Ausschuss für Kultur und Medien hat den Gesetzentwurf der Landesregierung in seiner 
Sitzung am 29. November 2018 beraten und die Durchführung einer Anhörung beschlossen. 
 
Die Anhörung fand am 17. Januar 2019 statt. Die Sachverständigen waren gebeten, im Vorfeld 
der Anhörung schriftlich zu dem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. Eine Übersicht der ein-
geladenen Sachverständigen ist der Einladung 17/609 zu entnehmen.  
 
Von den Sachverständigen gingen zur Vorbereitung folgende Stellungnahmen ein: 
 

Professor Dr. Bernd Holznagel 
Institut für Informations-, Tele- 
kommunikations- und Medienrecht (ITM) 
Juristische Fakultät  
Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
Münster 

17/1075 
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Thorsten Kabitz 
Vorstand  
Verein der Chefredakteure im NRW-Lokalfunk  
c/o Radio RSG 
Solingen  

17/1091 

Dr. Harald Flemming 
Geschäftsführer  
VAUNET - Verband Privater Medien e. V. 
Büro Berlin (Hauptsitz) 
Berlin 

17/1090 

Michael Radomski 
Sprecher der Geschäftsführung 
UPLINK Network GmbH 
Düsseldorf 

17/1071 

Verband der Betriebsgesellschaften  
in Nordrhein-Westfalen e. V.  
Düsseldorf 

17/1082 

Verband Lokaler Rundfunk  
in Nordrhein-Westfalen e. V. 
Solingen 

17/1083 

Tom Buhrow 
Intendant 
Westdeutscher Rundfunk Köln 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Köln 

17/1076 

Dr. Ludwig Jörder 
Vorsitzender des Verwaltungsrats 
Westdeutscher Rundfunk Köln 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Köln 

17/1076 

Andreas Meyer-Lauber  
Vorsitzender des Rundfunkrats 
Westdeutscher Rundfunk Köln 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Köln 

17/1076 

Professor Dr. Matthias Cornils 
Lehrstuhl für Medienrecht, Kulturrecht und Öffentliches Recht 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Mainz 

17/1095 

Sven Thölen 
Geschäftsführer 
radio NRW GmbH 
Oberhausen 

17/1084 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/5117 

 
 

31 

Die öffentliche Anhörung ist mit Ausschussprotokoll 17/512 dokumentiert.  
 
Der Ausschuss für Kultur und Medien hat in der Sitzung am 7. Februar 2019 zunächst eine 
Aussprache über die Ergebnisse der Anhörung geführt.  
 
Die Fraktion der CDU und die Fraktion der FDP haben einen gemeinsamen Änderungsantrag 
in die Beratung eingebracht, der die Drucksachennummer 17/5079 trägt.  
Die Fraktion der SPD hat einen Änderungsantrag eingebracht, der die Drucksachennummer 
17/5058 trägt. 
 
Am 14. Februar 2019 haben der federführende Ausschuss für Kultur und Medien und der mit-
beratende Hauptausschuss eine gemeinsame abschließende Aussprache zum Gesetzesent-
wurf geführt. Im Anschluss erfolgten die Abstimmungen der beiden Ausschüsse zu dem Än-
derungsantrag der Fraktion der SPD, dem Änderungsantrag der Fraktion der CDU und der 
Fraktion der FDP sowie zu dem so geänderten Gesetzentwurf. 
 
Die Fraktion der SPD beantragte die Durchführung von Einzelabstimmungen zu den Ziffern 
„1.“, „2.“ und „3.“ ihres Änderungsantrags. 
 
Der mitberatende Hauptausschuss hat die Ziffern „1.“, „2.“ und „3.“ des Änderungsantrags der 
Fraktion der SPD jeweils mit den Stimmen der Fraktion der SPD und der Fraktion von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der CDU, der Fraktion der FDP und 
der Fraktion der AfD abgelehnt. 
Somit hat der Hauptausschuss den Änderungsantrag der Fraktion der SPD insgesamt mit den 
Stimmen der Fraktion der SPD und der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 
Stimmen der Fraktion der CDU, der Fraktion der FDP und der Fraktion der AfD abgelehnt. 
 
Weiterhin hat der Hauptausschuss den Änderungsantrag der Fraktion der CDU und der Frak-
tion der FDP mit den Stimmen der Fraktion der CDU, der Fraktion der FDP und der Fraktion 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimme der Fraktion der AfD bei Enthaltung der 
Fraktion der SPD angenommen. 
 
Schließlich hat der Hauptausschuss den so – im Sinne des Änderungsantrags der Fraktion 
der CDU und der Fraktion der FDP – geänderten Gesetzentwurf mit den Stimmen der Fraktion 
der CDU, der Fraktion der FDP und der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 
Stimme der Fraktion der AfD bei Enthaltung der Fraktion der SPD angenommen. 
 
 
 
C Abstimmungen des federführenden Ausschusses 
 
Der federführende Ausschuss für Kultur und Medien hat die Ziffern „1.“, „2.“ und „3.“ des Än-
derungsantrags der Fraktion der SPD jeweils mit den Stimmen der Fraktion der SPD und der 
Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der CDU, der Frak-
tion der FDP und der Fraktion der AfD abgelehnt. 
Somit hat der Ausschuss für Kultur und Medien den Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
insgesamt mit den Stimmen der Fraktion der SPD und der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der CDU, der Fraktion der FDP und der Fraktion 
der AfD abgelehnt. 
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Weiterhin hat der Ausschuss für Kultur und Medien den Änderungsantrag der Fraktion der 
CDU und der Fraktion der FDP mit den Stimmen der Fraktion der CDU, der Fraktion der FDP 
und der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimme der Fraktion der AfD bei 
Enthaltung der Fraktion der SPD angenommen. 
 
Schließlich hat der Ausschuss für Kultur und Medien den so – im Sinne des Änderungsantrags 
der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP – geänderten Gesetzentwurf mit den Stimmen 
der Fraktion der CDU, der Fraktion der FDP und der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimme der Fraktion der AfD bei Enthaltung der Fraktion der SPD angenommen. 
 
 
 
 
Oliver Keymis 
Vorsitzender 


